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Nr. 111

Änderungen und Ergänzungen zum 
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen 

(Erz-)Diözesen – ABD –

  Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA  
vom 03.12.2015

–   ABD Teil A, 1. (Allgemeiner Teil) und ABD Teil E (Auszubildende und Prak-
tikanten)

  hier: Neufassung des allgemeinen Geltungsbereichs und Folgeänderungen
zum 1. Januar 2016

–   § 17 ABD Teil A, 1. (Allgemeine Regelungen zu den Stufen) 
  hier: Sonderregelung zur Vermeidung der Rückstufung bei Elternzeit und 

Sonderurlaub zur Kinderbetreuung und Pflege 
zum 1. Januar 2016

–  § 36d ABD Teil A, 1. (Erstausstattung bei Geburten) und § 36e ABD Teil 
A, 1. (Kostenpauschale bei Fehl- oder Totgeburten)

  hier: Änderungen
zum 1. Januar 2016

–  ABD Teil A, 2.5. (Vorläufige Entgeltordnung für Gemeindeassistentinnen/
Gemeindeassistenten und Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten 
in den bayerischen (Erz-)Diözesen)

  hier: Beschäftigungszeiten als Religionslehrerinnen und Religionslehrer im 
Kirchendienst 

zum 1. Januar 2016



1594

–  ABD Teil A, 2.6. (Vorläufige Entgeltordnung für Religionslehrerinnen und 
Religionslehrer im Kirchendienst)

  hier: Änderungen 
zum 1. Januar 2016

–   § 11 ABD Teil A, 3. (Kinderbezogene Entgeltbestandteile)
  hier: Wiederaufleben Besitzstandszulage Kind bei weiterer Gewährung von 

Kindergeld
zum 1. Januar 2016

–  § 17 ABD Teil A, 3. (Eingruppierung)
  hier: Eingruppierungen zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem Inkraft

treten der neuen Entgeltordnung 
rückwirkend zum 1. Oktober 2005

–  ABD Teil B, 4.1.1. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von 
Lehrkräften an Realschulen und Gymnasien) 

  hier: Beratungslehrkräfte nach Nr. 5 b Absatz 4
zum 1. Januar 2016

–   ABD Teil C, 3. (Dienstordnung für Religionslehrerinnen und Religions-
lehrer im Kirchendienst)

  hier: Änderungen
zum 1. Januar 2016

–  ABD Teil D, 9. (Reisekostenordnung der bayerischen (Erz-)Diözesen)
 hier: Neufassung und Anpassung an das Bayerische Reisekostengesetz

zum 1. Januar 2016
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ABD Teil A, 1. (Allgemeiner Teil) und 
ABD Teil E (Auszubildende und Praktikanten)

hier: Neufassung des allgemeinen Geltungsbereichs  
und Folgeänderungen

Artikel 1 
Änderung des ABD Teil A, 1.

Das ABD Teil A, 1. wird wie folgt geändert:

§ 1 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 1 Allgemeiner Geltungsbereich

(1)  Die von der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen 
 Diözesen (Bayerische RegionalKODA) beschlossenen und vom Diözesanbi
schof für die Diözese in Kraft gesetzten arbeitsvertraglichen Regelungen gelten 
für die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – nachfolgend 
Beschäftigte genannt – im Dienst der katholischen Kirche bei den folgenden 
Rechtsträgern:

1.  den bayerischen Diözesen, 

2.  den Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen, 

3.  den Verbänden von Kirchenstiftungen, 

4.  den sonstigen dem Diözesanbischof unterstellten öffentlich juristischen 
Personen des kanonischen Rechts,

5.  den sonstigen kirchlichen Rechtsträgern, unbeschadet ihrer Rechtsform, 
die der bischöflichen Gesetzgebungsgewalt unterliegen, 

6.   den sonstigen kirchlichen Rechtsträgern, unbeschadet ihrer Rechtsform, 
wenn sie gemäß § 1 Absatz 2 BayRKO in den Zuständigkeits bereich der 
Bayerischen RegionalKODA fallen,

und deren rechtlich unselbständigen Einrichtungen.
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(2)    Diese Regelungen gelten nicht für 

a)    Beschäftigte bei Rechtsträgern, auf deren Arbeitsverhältnisse satzungsge
mäß die Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen 
Caritasverbandes (AVR) Anwendung finden,

b)    Beschäftigte an kirchlichen Hochschulen; für diese findet der Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst der Länder (TVL) in der jeweils für den Freistaat 
Bayern geltenden Fassung Anwendung,

c)    Beschäftigte, für die eine kollektivrechtliche Regelung im Bereich des Frei
staates Bayern für Waldarbeiter einzelvertraglich zur Anwendung kommt,

d)    Beschäftigte für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 88 ff. SGB III 
gewährt werden,

e)    Leiharbeitnehmer/Leiharbeitnehmerinnen von nicht kirchlichen Per sonal
ServiceAgenturen, sofern deren Rechtsverhältnisse kollektivrechtlich ge
regelt sind,

f)    Beschäftigte in Brauereien, Gaststätten und Hotels, soweit anderweitige 
kollektivrechtliche Regelungen vereinbart sind.

(3)  Bei Beschäftigten, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 
hinausgehendes Entgelt erhalten, kann individualvertraglich von diesen Rege
lungen abgewichen werden.“

Artikel 2 
Änderung des ABD Teil E

Das ABD Teil E wird wie folgt geändert:

Nach Teil E, 2. werden die „Richtlinien für die Gewährung von Praktikantenver
gütungen (PraktikantenRichtlinien)“, derzeit als kirchengesetzliche Ordnung 
mit arbeitsvertraglicher Relevanz im Anhang II, Nr. 8 Diözesane Regelungen 
abgedruckt, als Regelung des Teil E, 3. aufgenommen.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Diese Änderungen treten zum 1. Januar 2016 in Kraft.
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§ 17 ABD Teil A, 1. (Allgemeine Regelungen zu den Stufen)
hier: Sonderregelung zur Vermeidung der Rückstufung bei 

 Elternzeit und Sonderurlaub zur Kinderbetreuung und Pflege

Artikel 1 
Änderung des ABD Teil A, 1.

Das ABD Teil A, 1. wird wie folgt geändert:

Nach § 17 Absatz 3 wird folgende Protokollnotiz eingefügt:

„Protokollnotiz zu § 17 Absatz 3 Satz 3:
Für Beschäftigte, die während einer Elternzeit oder eines Sonderurlaubs gemäß § 28 Absatz 2 an 
Qualifizierungsmaßnahmen gemäß § 5 Absatz 3 Buchstabe d) (Wiedereinstiegsqualifizierung), 
die der Arbeitgeber der/dem Beschäftigten anbietet oder auf Antrag anerkennt, teilnehmen, fin
det Absatz 3 Satz 3 keine Anwendung. § 5 Absatz 6 findet keine Anwendung.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Änderung tritt zum 1. Januar 2016 in Kraft.
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§ 36d ABD Teil A, 1. (Erstausstattung bei Geburten) und  
§ 36e ABD Teil A, 1. (Kostenpauschale bei Fehl- oder 

 Totgeburten)
hier: Änderungen

Artikel 1 
Änderungen des ABD Teil A, 1.

Das ABD Teil A, 1. wird wie folgt geändert:

1. § 36d wird wie folgt geändert:

  In Absatz 2 werden nach dem Wort „Kindes“ die Worte „bzw. wegen der 
Betreuung eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen 
Angehörigen“ eingefügt. 

2. § 36e wird wie folgt geändert:

  In Absatz 2 werden nach dem Wort „Kindes“ die Worte „bzw. wegen der 
Betreuung eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen 
Angehörigen“ eingefügt. 

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Änderungen treten zum 1. Januar 2016 in Kraft.
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ABD Teil A, 2.5.
(Vorläufige Entgeltordnung für Gemeindeassistentinnen/ 

 Gemeindeassistenten und Gemeindereferentinnen/ 
 Gemeindereferenten in den bayerischen (Erz-)Diözesen)
hier: Beschäftigungszeiten als Religionslehrerinnen und 

 Religionslehrer im Kirchendienst

Artikel 1 
Änderung des ABD Teil A, 2.5

Das ABD Teil A, 2.5. wird wie folgt geändert:

Der Protokollnotiz zu § 1 Absatz 2 Satz 2 wird folgende Nummer 2 angefügt:
„2. Gemäß Teil A, 2.6. berücksichtigungsfähige Beschäftigungszeiten (§ 34 Absatz 3 Teil A, 1.) als 
Religionslehrerin/Religionslehrer im Kirchendienst stehen Beschäftigungszeiten als Gemeinde
referentin/Gemeindereferent nach Absatz 2 gleich.“ 

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Änderung tritt zum 1. Januar 2016 in Kraft.
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ABD Teil A, 2.6.
(Vorläufige Entgeltordnung für Religionslehrerinnen und 

 Religionslehrer im Kirchendienst)
hier: Änderungen

Artikel 1 
Änderungen des ABD Teil A, 2.6.

Das ABD Teil A, 2.6. wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 1 Grundlagen des Entgelts

(1)  Religionslehrerinnen/Religionslehrer im kirchlichen Vorbereitungsdienst  
(RL i.k.V.) (§ 4 Absatz 1 Satz 3 Teil C, 3.) erhalten ein Entgelt nach Entgeltgruppe 9.

(2)  1Religionslehrerinnen/Religionslehrer – nachfolgend Religionslehrkräfte ge
nannt – erhalten nach erfolgreich abgelegter Zweiter Dienstprüfung ein Entgelt 
nach Entgeltgruppe 10. 2Nach einer Beschäftigungszeit (§ 34 Absatz 3 Teil A, 1.) 
als Religionslehrkraft von neun Jahren erhalten Religionslehrkräfte eine Zulage 
(allgemeine Zulage). 3Die Höhe der Zulage beträgt in Stufe 4 EUR 105,47, in 
Stufe 5 EUR 147,66 und in Stufe 6 EUR 263,68. 1

 1Der Zulagenbetrag nimmt an prozentualen Entgelterhöhungen teil.

Protokollnotiz zu § 1 Absatz 2 Satz 2:
1.  Berücksichtigung finden nur Zeiten nach erfolgreichem Abschluss der Zweiten Dienstprü

fung bzw. eines als gleichwertig anerkannten Abschlusses.
2.  Beschäftigungszeiten als Gemeindereferentin/Gemeindereferent (§ 34 Absatz 3 Teil A, 1.) 

stehen Beschäftigungszeiten als Religionslehrkraft gleich.
3.  Bei Teilzeittätigkeit findet § 24 Absatz 2 Teil A, 1. auch auf die allgemeine Zulage Anwendung. 
4.  Die Gewährung der Zulage nach Absatz 2 hat die Wirkung einer Höhergruppierung.

(3)  Religionslehrerinnen/Religionslehrer zur Vertretung (RL z.V.) (§ 4 Absatz 1 
Satz 4 Teil C, 3.) erhalten ein Entgelt nach Entgeltgruppe 8.

(4)  Religionslehrkräfte, die gemäß § 10 Teil C, 3. zur Mitarbeit in der Gemeinde 
abgeordnet sind und im Rahmen dieser Tätigkeit auf Grundlage der diözesanen 
Anweisung (§ 10 Absatz 3 Teil C, 3. i.V.m. § 2 Absatz 3 Teil C, 2.) zu besonderen 
Aufgaben im Sinne des § 1 Absatz 3 Teil A, 2.5. herangezogen werden, erhalten 
für die Dauer der Heranziehung anteilig im jeweiligen Umfang der Abordnung 
zur Gemeindearbeit die Zulage gemäß § 1 Absatz 3 Teil A, 2.5.
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Protokollnotiz zu § 1 Absatz 4:
 In den Diözesen Eichstätt und Passau erhalten Beschäftigte, mit denen arbeitsvertraglich sowohl 
die Tätigkeit als Religionslehrkraft als auch als Gemeindereferentin/Gemeindereferent vereinbart ist, 
und die im Rahmen dieser Tätigkeit auf Grundlage der diözesanen Anweisung (§ 10 Absatz 3 Teil C, 
3. i.V.m. § 2 Absatz 3 Teil C, 2.) zu besonderen Aufgaben im Sinne des § 1 Absatz 3 Teil A, 2.5. he
rangezogen werden, für die Dauer der Heranziehung die Zulage gemäß § 1 Absatz 3 Teil A, 2.5.

Protokollnotiz zu § 1:
 1Die Erzdiözese München und Freising gewährt für die Tätigkeit an Mittelschulen entsprechend 
der regelmäßigen Wochenstundenzahl an der Mittelschule eine Zulage in Höhe von EUR 5,20 je 
Wochenstunde (sog. Mittelschulzulage). 2Die Mittelschulzulage wird nicht gewährt, wenn für die 
Tätigkeit eine Förderschulzulage gewährt wird. 3Religionslehrkräfte, die am 31.12.2015 für eine 
Tätigkeit sowohl die Förderschul als auch die Mittelschulzulage erhalten, erhalten, solange sie 
diese Tätigkeit ununterbrochen weiter ausüben, beide Zulagen weiter, bis sie die allgemeine 
Zulage in Stufe 5 erhalten.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird der Betrag „12,35 Euro“ durch den Betrag  
„EUR 14,18“ ersetzt und die Hochziffer wird wie folgt gefasst: 

   „1[erhöhte Beträge bei Entgelterhöhungen]“

  bb)  Satz 2 wird gestrichen.

  cc)  Es wird folgende Protokollnotiz angefügt:

   „Protokollnotiz zu § 2 Absatz 1:
    1Bei Religionslehrkräften, die am 31.12.2015 eine Förderschulzulage gemäß § 2 

Absatz 2 Teil A, 2.6. in der bis 31.12.2015 geltenden Fassung in Höhe von EUR 
14,77 erhalten haben und die wegen einer Tätigkeit an sonstigen Schulen eine 
Zulage gemäß § 3 Absatz 2 erhalten und daher die Zulage nach § 1 Absatz 2 
Satz 2 nicht erhalten, bleibt es bei dem Betrag von 14,77 EUR, bis die Förder
schulzulage nach Absatz 1 auf Grund tariflicher Entgeltsteigerungen eine Höhe 
von EUR 14,77 erreicht hat. 2Ab diesem Zeitpunkt gilt auch für diese Religions
lehrkräfte Absatz 1.“

 b)  Absatz 2 wird gestrichen.

 c)  Die Absätze 3 und 4 werden die Absätze 2 und 3.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c. wird das Wort „Fachoberschulen“ 
durch die Worte „Fach bzw. Berufsoberschulen“ ersetzt.

 b)  In Absatz 2 wird das Wort „Fachhochschule“ durch das Wort „Hoch
schule“ ersetzt.
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 c)  Es wird folgende Protokollnotiz angefügt:

  „Protokollnotiz zu § 3:
   Die Zulage gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 wird auf die Zulagen nach § 3 angerechnet.“

4. § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

  „2§ 1 Absatz 2 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.“

 b)  In Absatz 2 werden nach dem Wort „Religionspädagogik“ die Worte 
„an einer Hochschule“ eingefügt.

 c)  Es wird folgende Protokollnotiz angefügt:

  „Protokollnotiz zu § 4 Absatz 2 und 3:
   Die Zulage gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 wird auf die Zulagen nach  Absatz 2 und 3 

angerechnet.“

5.  § 5 wird wie folgt geändert:

  Das Wort „Fachoberschulen“ wird durch die Worte „Fach bzw. Berufs
oberschulen“ ersetzt.

6. § 6 wird wie folgt geändert:

  In Satz 1 werden das Wort „Unterabs.“ durch „Nummer“ ersetzt, nach dem 
Wort „einer“ das Wort „kurzfristigen“ eingefügt und die Worte „von längs
tens zwei Monaten oder 50 Tagen“ gestrichen.

7. § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Worte „die Tätigkeit“ werden durch die Worte „besondere Funkti
onen und Tätigkeiten, zum Beispiel“ ersetzt.

 b)  Die Überschrift zur Protokollnotiz wird wie folgt gefasst: 
  „Protokollnotiz zu § 8:“

 c)  In der Protokollnotiz werden die Angabe „31.08.2016“ durch die Anga
be „31.08.2017“ und die Worte “die Förderschulzulage“ durch die 
Worte „eine Zulage in Höhe der Förderschulzulage“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Änderungen treten zum 1. Januar 2016 in Kraft.
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§ 11 ABD Teil A, 3. (Kinderbezogene Entgeltbestandteile) 
hier: Wiederaufleben Besitzstandszulage Kind bei weiterer 

 Gewährung von Kindergeld

Artikel 1 
Änderung des ABD Teil A, 3.

Das ABD Teil A, 3. wird wie folgt geändert:

Nach § 11 Absatz 1 wird folgende Protokollnotiz eingefügt: 

„Protokollnotiz zu § 11 Absatz 1:
1Zur Vermeidung finanzieller Härten kann der Arbeitgeber auf Antrag auch in anderen als den in 
Absatz 1 Satz 3 genannten Ausnahmetatbeständen die Besitzstandszulage Kind wieder aufle
ben lassen. 2Der Antrag kann im Rahmen der tariflichen Ausschlussfrist auch rückwirkend ge
stellt werden, frühestens jedoch mit Wirkung zum 01.09.2015.“ 

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Änderung tritt zum 1. Januar 2016 in Kraft.
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§ 17 ABD Teil A, 3. (Eingruppierung)
hier: Eingruppierungen zwischen dem 1. Oktober 2005 und 

dem Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung 

Artikel 1 
Änderung des ABD Teil A, 3.

Das ABD Teil A, 3. wird wie folgt geändert:

Nach § 17 Absatz 7 wird folgende Protokollnotiz eingefügt: 

„Protokollnotiz zu § 17 Absatz 7:
Bei übergeleiteten Beschäftigten im Sinne von § 1 Absatz 1 werden bei einem arbeitgeberinter
nen Stellenwechsel bereits zurückgelegte Bewährungs, Fallgruppen und Tätigkeitsaufstiege 
bei der Zuordnung zu der Entgeltgruppe des ABD in der ab dem 1. Oktober 2005 geltenden 
Fassung berücksichtigt, soweit und solange die/der Beschäftigte entsprechende Tätigkeiten 
ausübt.“ 

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Änderung tritt rückwirkend zum 1. Oktober 2005 in Kraft.
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ABD Teil B, 4.1.1.
(Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von 

 Lehrkräften an Realschulen und Gymnasien)
hier: Beratungslehrkräfte nach Nr. 5 b Absatz 4

Artikel 1 
Änderungen des ABD Teil B, 4.1.1.

Das ABD Teil B, 4.1.1 wird wie folgt geändert:

Nr. 5 b Absatz 4 wird wie folgt geändert:

1. Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

  „2Dies gilt auch für Lehrkräfte nach Nr. 5 Absatz 3 als Beratungslehrkräfte, 
wenn sie ein Studium für die Qualifikation als Beratungslehrkraft gemäß  
§ 111 LPO I vollständig absolviert und die Abschlussprüfung beim Katho
lischen Schulwerk in Bayern bestanden haben.“ 

2. Der bisherige Satz 2 wird Satz 3, der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Änderungen treten zum 1. Januar 2016 in Kraft.
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ABD Teil C, 3.
(Dienstordnung für Religionslehrerinnen und Religionslehrer 

im Kirchendienst)
hier: Änderungen

Artikel 1 
Änderungen des ABD Teil C, 3.

Das ABD Teil C, 3. wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 werden in der Anmerkung die Worte „Religionslehrerinnen/ 
Religionslehrer im Kirchendienst“ durch das Wort „Religionslehrkräfte“ 
ersetzt.

 b)  In Absatz 2 werden die Worte „Religionslehrerinnen/Religionslehrer im 
Kirchendienst“ durch das Wort „Religionslehrkräfte“ ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2 Einstellungsvoraussetzungen

 Fachliche Einstellungsvoraussetzungen sind:

 a)  Für Religionslehrkräfte nach § 1 Absatz 1 abgeschlossenes Studium 
der Religionspädagogik (katholisch) an einer Hochschule (Bachelor); 
darüber hinaus können auch ein sonstiges abgeschlossenes religions
pädagogisches Studium bzw. eine sonstige gleichwertige oder als 
gleichwertig anerkannte abgeschlossene Ausbildung mit der Befähi
gung zum Lehramt im Fach katholische Religionslehre an der jeweili
gen Schulart sowie ein abgeschlossenes Studium der katholischen 
Theologie an einer wissenschaftlichen Hochschule (Magister Artium) 
anerkannt werden.

 b)  Für Religionslehrkräfte nach § 1 Absatz 2 abgeschlossenes Studium 
der katholischen Theologie an einer wissenschaftlichen Hochschule 
(Magister Artium); darüber hinaus kann eine als gleichwertig anerkann
te Ausbildung/ein als gleichwertig anerkanntes Studium mit der Befä
higung zum Lehramt im Fach katholische Religionslehre an der jeweili
gen Schulart sowie ein unter Nummer 1 Halbsatz 1 genannter Abschluss 
(sofern eine staatliche Genehmigung vorliegt) anerkannt werden.“
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3.  § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 In Satz 1 wird das Wort „Der“ durch das Wort „Einer“ ersetzt.

4. § 5 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 2 werden die Worte „Religionslehrerin/Religionslehrer i. K.“ 
durch das Wort „Religionslehrkraft“ ersetzt.

 b)  Die Überschrift der Protokollnotiz wird wie folgt gefasst:
  „Protokollnotiz zu § 5 Absatz 2:“

5. § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer 2 wird nach dem Wort „der“ das Wort „jeweiligen“ 
eingefügt.

  bb)  In Nummer 3 werden vor dem Wort „insbesondere“ das Komma 
und die Worte „insbesondere zu Beginn und Ende eines Schul
jahres“ durch die Worte „und weiteren religiösen Angeboten an 
den Schulen“ ersetzt.

  cc) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

    „4. 1Zusammenarbeit mit den Pfarreien insbesondere bei der ge
meindekatechetischen Hinführung der jungen Menschen zu Erst
beichte, zu Erstkommunion und Firmung (Verzahnung von Religi
onsunterricht und Gemeindekatechese). 2Deren Ausgestaltung ist 
in regelmäßigen Dienstgesprächen mit dem jeweils zuständigen 
Geistlichen oder dem sonst hierfür Verantwortlichen zu vereinba
ren.“

  dd) Die Nummern 5 und 6 werden gestrichen. 

 b) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

   „2Neben den oben genannten Dienstpflichten nach Satz 1 wird die 
aktive Teilnahme am kirchlichen Gemeindeleben, nach Möglichkeit am 
Dienstort, ansonsten in der Wohngemeinde, erwartet.“ 

 c)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

   „(3) Verpflichtend ist auch die Teilnahme an den vom Schulreferat bzw. 
der für Schulen zuständigen Hauptabteilung des Bischöflichen 
 Ordinariats angeordneten Fortbildungsveranstaltungen.“
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6. § 8 wird wie folgt geändert:

 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 8 Arbeitszeit, Unterrichtspflichtzeit“

 b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „1Die Arbeitszeit richtet sich nach § 6 Absatz 1 Teil A, 1.“

  bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

    „2Die Unterrichtspflichtzeit bezeichnet die Zahl der Unterrichts
stunden, die Vollbeschäftigte wöchentlich regelmäßig zu erteilen 
haben; sie ist Teil der Arbeitszeit.“

  cc) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 angefügt:

    „5Für Ermäßigungen wegen Alters oder Schwerbehinderung gel
ten die jeweiligen Regelungen für Lehrkräfte an öffentlichen 
Grund und Mittelschulen in Bayern entsprechend.“

  dd)  Der Protokollnotiz zu § 8 Absatz 1 werden folgende Sätze 2 und 3 
angefügt:

    „2Bei der Berechnung der Ermäßigungsstunden wegen Alters oder Schwerbe
hinderung ist die Arbeitszeit für den Einsatz in der Gemeindearbeit gemäß § 10 
Absatz 2 Satz 1 wie entsprechende Unterrichtsstunden zu bewerten. 3Dies gilt 
nicht in den Diözesen Eichstätt und Passau, wenn im Arbeitsvertrag sowohl die 
Tätigkeit als Religionslehrkraft als auch als Gemeindereferentin/Gemeinde
referent vereinbart ist.“ 

 c) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „2Bei dieser Festsetzung sind insbesondere die in § 7 Absatz 1 Num
mer 4 genannten Pflichten berücksichtigt.“

 d)  In der Protokollnotiz zu § 8 Absatz 2 Satz 1 wird in der Nummer 2 die 
Angabe „6“ durch die Angabe „7“ ersetzt.

 e)  Die Protokollnotiz zu § 8 Absatz 2 Satz 2 wird Protokollnotiz zu § 8 
Absatz 1 Satz 5.

7. § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 wird das Wort „angewiesen“ durch das Wort „abgeord
net“ ersetzt.
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 b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

   „(2) 1Im Rahmen der pastoralen Erfordernisse können Religionslehr
kräfte unabhängig von Absatz 1 bei entsprechender Qualifikation mit 
bis zu 25 % der vereinbarten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
zur Mitarbeit in der Gemeinde für jeweils ein Jahr abgeordnet werden 
(gemäß § 4 Teil A, 1.). 2Arbeitsvertraglich kann eine höhere Anzahl von 
Stunden für die Gemeindearbeit vereinbart werden. 3Absatz 1 Satz 2 
gilt entsprechend.

  Protokollnotiz zu § 10 Absatz 2:
   1Wird die Religionslehrkraft gemäß Absatz 2 an eine Seelsorgeeinheit abgeordnet, 

findet § 8 Absatz 6 auf die Abordnung an die Gemeinde entsprechende Anwendung. 
2Dies gilt nicht, wenn sich eine der Schulen bzw. ein Teil einer Schule, an denen die 
Religionslehrkraft eingesetzt ist, im Gebiet der Seelsorgeeinheit befindet.“ 

 c) Es wird folgende Protokollnotiz angefügt: 

  „Protokollnotiz zu § 10 Absatz 1 und 2:
   Absatz 1 und 2 finden in den Diözesen Eichstätt und Passau keine Anwendung, wenn 

im Arbeitsvertrag sowohl die Tätigkeit als Religionslehrkraft als auch als Gemeinde
referentin/Gemeindereferent vereinbart ist.“

8. § 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:

   „3Die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung kann früher verlangt 
werden.“

 b)  Satz 3 wird Satz 4.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Änderungen treten zum 1. Januar 2016 in Kraft.
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ABD Teil D, 9. [Reisekostenordnung der bayerischen 
(Erz-)Diözesen]

hier: Neufassung und Anpassung an das Bayerische 
 Reisekostengesetz

Artikel 1 
Änderung des ABD Teil D, 9.

Das ABD Teil D, 9. wird wie folgt gefasst:

„Reisekostenordnung der bayerischen Diözesen

Präambel

Die Reisekostenordnung der Bayerischen Diözesen entspricht dem Grund und 
der Höhe nach vollumfänglich den reisekostenrechtlichen Vorschriften des 
 Bayerischen Gesetzes über die Reisekostenvergütung der Beamten und  Richter 
(Bayerisches Reisekostengesetz  BayRKG) vom 24. April 2001 (letzte berück
sichtigte Änderung: 22.07.2014).

Abschnitt I 
Allgemeines

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung regelt die Erstattung von Auslagen für Dienstreisen und 
Dienstgänge (Reisekostenvergütung) für Beschäftigte im Geltungsbereich des 
Arbeitsvertragsrechts der Bayerischen Diözesen (ABD).

(2)   Diese Ordnung regelt ferner die Erstattung von

1.  Auslagen aus Anlass der Abordnung (Trennungsgeld, § 23),

2.  Auslagen für Reisen aus Anlass der Einstellung, einer Versetzung, Abord
nung oder Aufhebung einer Abordnung (§ 14 Absätze 1 und 2),
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3.  Auslagen für Aus und Fortbildungsreisen (§ 24 Absätze 1 bis 3) und

4.  Fahrkosten für Fahrten zwischen Wohnung und Dienststätte aus besonde
rem dienstlichem Anlass (§ 24 Absatz 4).

Abschnitt II 
Reisekostenvergütung

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Dienstreisende im Sinn dieser Ordnung sind die in § 1 Absatz 1 genannten 
Beschäftigen, die eine Dienstreise oder einen Dienstgang ausführen.

(2) Dienstreisen im Sinn dieser Ordnung sind Reisen zur Erledigung von 
Dienstgeschäften außerhalb des Dienstorts, die schriftlich oder elektronisch an
geordnet oder genehmigt worden sind. 2Dienstort ist die Gemeinde, in der sich 
die Dienststelle befindet, bei der Dienstreisende ständig oder überwiegend 
Dienst zu leisten haben. 3Haben Dienstreisende keine Dienststelle im Sinn von 
Satz 2, gilt die Dienststelle, der Berechtigte organisatorisch zugeordnet sind, als 
Dienststelle im Sinn dieser Ordnung; dies gilt auch bei Tele oder Wohnraumar
beit. 4Dienstreisen sind auch Reisen aus Anlass der Einstellung, einer Verset
zung, Abordnung oder Aufhebung einer Abordnung sowie Reisen von einem 
dem vorübergehenden Aufenthalt dienenden Ort zum Dienstort, wenn im Übri
gen die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt sind.

(3) Auslandsdienstreisen sind Dienstreisen zwischen Inland und Ausland so
wie im Ausland.

(4) 1Dienstgänge im Sinn dieser Ordnung sind Gänge oder Fahrten am Dienst 
oder Wohnort zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb der Dienststätte, 
die angeordnet oder genehmigt worden sind. 2Dem Wohnort steht ein dem vo
rübergehenden Aufenthalt dienender Ort gleich.

(5) 1Der Anordnung oder Genehmigung einer Dienstreise oder eines Dienst
gangs im Inland bedarf es nicht, wenn dies nach dem Amt bzw. Aufgabenbe
reich der/des Dienstreisenden oder nach dem Wesen des Dienstgeschäfts nicht 
in Betracht kommt. 2Entsprechendes gilt, wenn angeordnete dienstliche Aufträ
ge oder festgelegte Einsatzpläne eine Dienstreise oder einen Dienstgang erfor
derlich machen.
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§ 3
Anspruch auf Reisekostenvergütung

(1) 1Dienstreisende haben Anspruch auf Reisekostenvergütung zur Abgeltung 
der dienstlich veranlassten Mehraufwendungen. 2Art und Umfang bestimmt 
ausschließlich diese Ordnung. 3Der Nachweis der Mehraufwendungen kann bis 
zum Ablauf eines halben Jahres nach Antragstellung von der für die Abrech
nung zuständigen Stelle verlangt werden. 4Werden Nachweise auf Anforderung 
nicht innerhalb von drei Monaten vorgelegt, kann der Antrag insoweit abgelehnt 
werden.

(2) Reisekostenvergütung wird nur insoweit gewährt, als die Aufwendungen 
und die Dauer der Dienstreise oder des Dienstgangs zur Erledigung des Dienst
geschäfts notwendig waren.

(3) 1Auf die Reisekostenvergütung sind Zuwendungen Dritter, die Dienstrei
senden ihrer Funktion wegen für dieselbe Dienstreise oder denselben Dienst
gang gewährt wurden, anzurechnen. 2§ 11 bleibt unberührt.

(4) Bei Dienstreisen und Dienstgängen für eine auf Vorschlag oder Verlangen 
der zuständigen Dienststelle wahrgenommene Nebentätigkeit haben Dienstrei
sende nur insoweit Anspruch auf Reisekostenvergütung, als die Stelle, bei der 
die Nebentätigkeit ausgeübt wird, Auslagenerstattung für dieselbe Dienstreise 
oder denselben Dienstgang nicht zu gewähren hat; dies gilt auch dann, wenn 
Dienstreisende auf ihren Anspruch gegen die Stelle verzichtet haben.

(5) 1Die Reisekostenvergütung ist innerhalb einer Ausschlussfrist von einem 
halben Jahr beim Arbeitgeber bzw. der zuständigen Stelle schriftlich oder elek
tronisch zu beantragen. 2Die Frist beginnt mit dem Tag nach Beendigung der 
Dienstreise oder des Dienstgangs, in den Fällen des § 20 mit Ablauf des Tages, 
an dem den Dienstreisenden bekannt wird, dass die Dienstreise oder der 
Dienstgang nicht ausgeführt wird.

(6) Auf Reisekostenvergütung und Kostenerstattung nach § 1 Absatz 2 kann 
ganz oder teilweise verzichtet werden.
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§ 4
Art der Reisekostenvergütung

Die Reisekostenvergütung umfasst

1.  Fahrkostenerstattung (§ 5),
2.  Wegstrecken und Mitnahmeentschädigung (§ 6),
3.  Tagegeld (§ 8),
4.  Übernachtungsgeld (§ 9),
5.  Erstattung der Auslagen bei längerem Aufenthalt am Geschäftsort (§ 10),
6.  Erstattung der Nebenkosten (§ 12),
7.  Erstattung der Auslagen bei Dienstreisen bis zu sechs Stunden Dauer und 

bei Dienstgängen (§ 13),
8.  Aufwandsvergütung (§ 18),
9.  Pauschvergütung (§ 19),
10.  Erstattung der Auslagen für Reisevorbereitungen und bei vorzeitiger Been

digung des Dienstgeschäfts (§ 20).

§ 5 
Fahrkostenerstattung

(1) 1Für Strecken, die mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln zu
rückgelegt worden sind, werden die entstandenen notwendigen Fahrkosten er
stattet, und zwar beim Benutzen von

Land oder Was
serfahrzeugen

Flugzeugen Schlafwagen

den Beschäftigten bis zu den Kosten der

der Entgeltgruppen  
1 bis 7 bzw. S 2 bis S 5 

(Besoldungsgruppen  
A 1 bis A 7) 

zweiten Klasse
Touristen oder 
Economyklasse

Touristenklasse

der übrigen Entgelt
gruppen (Besoldungs

gruppen) 
ersten Klasse

Touristen oder 
Economyklasse

Doppel oder 
Einbettklasse

  2Fahrpreisermäßigungen sind zu berücksichtigen. 3Wird die Dienstreise an der 
Wohnung angetreten oder beendet, werden höchstens die Fahrkosten erstattet, 
die bei der Abreise oder Ankunft an der Dienststelle angefallen wären; dies gilt 
nicht, wenn es zur Erledigung des konkreten Dienstgeschäfts aus dienstlichen 
Gründen erforderlich ist, die Dienstreise zwischen zwanzig Uhr und sechs Uhr 
oder an einem Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag anzutreten oder 
zu beenden. 4Fahrkosten werden nicht erstattet, wenn das regelmäßig verkeh
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rende Beförderungsmittel oder ein anderes Beförderungsmittel unentgeltlich 
benutzt werden kann.

(2) Ist die/der Dienstreisende noch nicht in eine der Entgeltgruppen eingrup
piert, z.B. Auszubildende, so wird sie/er für die Fahrkostenerstattung Beschäf
tigten der Entgeltgruppen 1 bis 7 gleichgestellt. 

Protokollnotiz zu § 5 Absatz 2:
 1Ansonsten gilt: Ist die/der Dienstreisende noch nicht Angehöriger einer Besoldungsgruppe, so 
ist die Besoldungsgruppe seines Eingangsamts maßgebend. 2Die Rückwirkung der Einweisung 
in eine Planstelle und die Rückwirkung der Zuteilung eines Amts zu einer anderen Besoldungs
gruppe bleiben unberücksichtigt.

(3) Die Kosten einer höheren Klasse werden erstattet, wenn Dienstreisende sie 
aus dienstlichen Gründen benutzen mussten.

(4) 1Dienstreisende, denen nach Absatz 1 die Fahrkosten der niedrigsten Klas
se zu erstatten wären, werden bei einem Grad der Behinderung von wenigstens 
50 die Auslagen für die nächsthöhere Klasse erstattet. 2Dieselbe Vergünstigung 
kann anderen Dienstreisenden gewährt werden, wenn ihr körperlicher oder ge
sundheitlicher Zustand das Benutzen der höheren Klasse rechtfertigt.

(5) 1Für Strecken, die aus triftigen Gründen mit anderen als den in § 6 genann
ten nicht regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln zurückgelegt worden 
sind, werden die entstandenen notwendigen Fahrkosten erstattet. 2Liegen kei
ne triftigen Gründe vor, so darf keine höhere Reisekostenver gütung gewährt 
werden als beim Benutzen eines regelmäßig verkehrenden Beförderungsmit
tels.

§ 6
Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung

(1) 1Für Strecken, die Dienstreisende aus triftigen Gründen mit einem ihnen 
gehörenden Fahrzeug zurücklegen, wird als Auslagenersatz eine Wegstrecken
entschädigung gewährt, und zwar je Kilometer bei Benutzung eines

1.  Kraftwagens        0,35 €,
2.  Motorrads oder Motorrollers    0,15 €,
3.  Mopeds oder Mofas      0,09 €,
4.  Fahrrads          0,06 €.
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 2Dem Fahrzeug im Sinn des Satzes 1 steht das unentgeltlich zur Verfügung 
 gestellte Fahrzeug des Ehegatten, des Lebenspartners im Sinn des § 1 des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder eines mit der/dem Dienstreisenden in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Verwandten oder Verschwägerten gleich. 
3Mit der Wegstreckenentschädigung nach Satz 1 sind die Aufwendungen für die 
Mitnahme von Gepäck abgegolten.

(2) Dienstreisende, die in ihrem Fahrzeug Personen mitgenommen haben, die 
Anspruch auf Wegstreckenentschädigung gegen denselben Arbeitgeber ha
ben, erhalten Mitnahmeentschädigung je Person und Kilometer in Höhe von 
0,02 € bei Benutzung eines Kraftwagens und in Höhe von 0,01 € bei Benutzung 
eines Motorrads oder Motorrollers.

(3) Sind Dienstreisende von einer im kirchlichen Dienst stehenden Person mit
genommen worden, die Anspruch auf Fahrkostenerstattung gegen einen ande
ren Arbeitgeber hat, so erhalten sie Mitnahmeentschädigung nach Absatz 2, 
soweit ihnen Auslagen für die Mitnahme entstanden sind.

(4) Zur Abgeltung der Mehraufwendungen, die durch regelmäßig in größerem 
Umfang erforderliche Fahrten mit privateigenen Kraftwagen auf unbefestigten 
Forststrecken verursacht werden, erhalten im Forstdienst tätige Dienstreisende 
nach näherer Bestimmung der obersten Dienstbehörde zur Wegstreckenent
schädigung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 einen Zuschlag von 0,03 € je Kilometer.

Protokollnotiz zu § 6 Absatz 4:
 Oberste Dienstbehörde ist für den Bereich der Diözesen und den unter ihrer Aufsicht stehenden 
Stiftungen das Ordinariat, bei anderen Rechtsträgern ist dies die Vertreterin/der Vertreter des 
jeweiligen Rechtsträgers (z.B. die/der Ordensobere oder der Vorstand).

(5) Wegstrecken und Mitnahmeentschädigung werden nicht gewährt, wenn 
ein Dienstfahrzeug unentgeltlich benutzt werden kann.

(6) 1Für Strecken, die Dienstreisende ohne Vorliegen triftiger Gründe mit einem 
ihnen gehörenden Fahrzeug zurücklegen, wird eine Wegstreckenentschädigung 
gewährt, und zwar je Kilometer bei Benutzung eines

 1.  Kraftwagens        0,25 €,
 2.  Motorrads oder Motorrollers    0,12 €,
 3.  Mopeds oder Mofas      0,07 €,
 4.  Fahrrads          0,04 €.

2§ 5 Absatz 1 Satz 4 gilt sinngemäß. 

(7)   § 5 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
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§ 7
Dauer der Dienstreise

1Die Dauer der Dienstreise richtet sich nach der Abreise und der Ankunft an der 
Wohnung. 2Wird die Dienstreise an der Dienststelle angetreten oder beendet, so 
tritt diese an die Stelle der Wohnung.

§ 8
Tagegeld

(1) Bei einer Dienstreise, die nicht mehr als einen vollen Kalendertag bean
sprucht, beträgt das Tagegeld bei einer Dauer

 von mehr als sechs bis acht Stunden     4,50 €,
 von mehr als acht bis zwölf Stunden     7,50 €,
 von mehr als zwölf Stunden     15,00 €.

(2) 1Bei einer mehrtägigen Dienstreise beträgt das Tagegeld für den vollen 
 Kalendertag 21,50 €. 2Für den Tag des Antritts und für den Tag der Be endigung 
einer mehrtägigen Dienstreise beträgt das Tagegeld bei einer Dauer

von mehr als sechs bis acht Stunden      6,50 €,
 von mehr als acht bis zwölf Stunden   11,00 €,
 von mehr als zwölf Stunden     21,50 €.

(3) Bei mehreren Dienstreisen an einem Kalendertag wird jede Reise für sich 
berechnet; es wird jedoch zusammen nicht mehr als ein volles Tagegeld ge
währt.

(4) Erstreckt sich eine Dienstreise auf zwei Kalendertage und steht Dienstrei
senden ein Übernachtungsgeld nicht zu, so ist, wenn dies für sie günstiger ist, 
das Tagegeld so zu berechnen, als ob die Dienstreise an einem Kalendertag 
ausgeführt worden wäre.

(5) Die oberste Dienstbehörde kann in begründeten Ausnahmefällen unter Be
rücksichtigung der häuslichen Ersparnis die Erstattung entstandener notwendi
ger Auslagen für Verpflegung, die über den Pauschbeträgen der Absätze 1 bis 
4 liegen, zulassen.
Protokollnotiz zu § 8 Absatz 5:
Siehe Protokollnotiz zu § 6 Absatz 4.
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§ 9
Übernachtungsgeld

(1) 1Übernachtungsgeld wird bei einer mindestens achtstündigen Dienstreise 
gewährt, wenn diese sich über mehrere Kalendertage erstreckt oder bis drei 
Uhr angetreten worden ist. 2Übernachtungsgeld wird nicht für eine Nacht 
gewährt, in der die Dienstreise nach drei Uhr angetreten oder vor zwei Uhr 
beendet worden ist.

(2) Das Übernachtungsgeld für eine Nacht ohne belegmäßigen Nachweis be
trägt 18,50 €.

(3) 1Die entstandenen notwendigen Übernachtungskosten werden erstattet. 
2Übernachtungskosten, die die Kosten des Frühstücks einschließen, sind vorab 
um 20 v.H. des Tagegeldes nach § 8 Absatz 2 Satz 1 zu kürzen.

(4) 1Abweichend von Absatz 1 wird ein Übernachtungsgeld nicht gewährt, 
wenn wegen der Benutzung von Beförderungsmitteln keine Übernachtungs
kosten anfallen. 2Für dieselbe Nacht wird ein Übernachtungsgeld nur gewährt, 
wenn wegen der frühen Ankunft oder späten Abfahrt des Beförderungsmittels 
eine Unterkunft in Anspruch genommen oder beibehalten werden musste.

§ 10
Erstattung der Auslagen bei längerem Aufenthalt am Geschäftsort

(1) 1Dauert der Aufenthalt an demselben auswärtigen Geschäftsort länger als 
14 Tage, so werden als Vergütung vom 15. Tag an 50 v.H. des Tage und Über
nachtungsgeldes (§ 8 Absatz 2 Satz 1, § 9 Absatz 2) und vom 43. Tag an Tren
nungstagegeld und Reisebeihilfen wie bei einer Abordnung (§ 23) gewährt; § 9 
Absatz 3 wird insoweit nicht angewandt. 2Zu den Aufenthaltstagen rechnen alle 
Tage zwischen dem Hinreisetag und dem Rückreisetag.

(2) Die oberste Dienstbehörde kann abweichend von Absatz 1 das volle Tage 
und Übernachtungsgeld (§ 8 Absatz 2 Satz 1, § 9 Absätze 2 und 3) in besonde
ren Fällen über die 14Tagefrist hinaus, längstens jedoch bis zu drei Monaten 
bewilligen.
Protokollnotiz zu § 10 Absatz 2:
Siehe Protokollnotiz zu § 6 Absatz 4.

§ 11
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Kürzung des Tage- und Übernachtungsgeldes 
 und der Vergütung nach § 10 Absatz 1

(1) 1Erhalten Dienstreisende ihres Amts wegen unentgeltlich Verpflegung, ist

 1.   vom Tagegeld (§ 8) für das Frühstück 20 v.H., für das Mittag und Abend
essen je 40 v.H. des vollen Satzes,

 2.   von der Vergütung nach § 10 für das Frühstück 15 v.H., für das Mittag und 
Abendessen je 25 v.H.,

    höchstens jedoch ein Betrag bis zur Höhe des jeweiligen Tagegeldes ein
zubehalten. 2Das Tagegeld und die Vergütung nach § 10 Absatz 1 werden 
nach Satz 1 auch gekürzt, wenn von dritter Seite Verpflegung bereitgestellt 
wird und das Entgelt für sie in den erstattbaren Fahr oder Nebenkosten 
enthalten ist.

(2) 1Erhalten Dienstreisende ihres Amts wegen unentgeltlich Unterkunft oder 
werden die Auslagen für das Benutzen von Schlaf, Liegewagen oder Schiffska
binen erstattet, wird Übernachtungsgeld (§ 9) nicht gewährt, die Vergütung 
nach § 10 Absatz 1 wird um 35 v.H. gekürzt. 2Das gleiche gilt, wenn von dritter 
Seite Unterkunft bereitgestellt wird und das Entgelt für sie in den erstattbaren 
Nebenkosten enthalten ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn Dienstreisende 
ihres Amts wegen unentgeltlich bereitgestellte Verpflegung oder Unterkunft oh
ne triftigen Grund nicht in Anspruch nehmen.

(4) Die oberste Dienstbehörde kann in besonderen Fällen niedrigere Kür
zungssätze zulassen.
Protokollnotiz zu § 11 Absatz 4:
Siehe Protokollnotiz zu § 6 Absatz 4.

§ 12  
Erstattung der Nebenkosten

Zur Erledigung des Dienstgeschäfts entstandene notwendige Auslagen, die 
nicht nach §§ 5 bis 11 zu erstatten sind, werden als Nebenkosten erstattet.
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§ 13
Erstattung der Auslagen bei Dienstreisen bis zu sechs Stunden Dauer  

und bei Dienstgängen

1Bei Dienstreisen bis zu sechs Stunden Dauer und bei Dienstgängen stehen 
Dienstreisenden Fahrkostenerstattung (§ 5), Wegstrecken und Mitnahmeent
schädigung (§ 6) und Nebenkostenerstattung (§ 12) zu. 2Daneben werden die 
entstandenen notwendigen Auslagen für Verpflegung bis zur Höhe von 4,50 € 
sowie für Unterkunft erstattet; § 8 Absatz 5 gilt entsprechend.

§ 14
Bemessung der Reisekostenvergütung in besonderen Fällen

(1) 1Bei Dienstreisen aus Anlass der Einstellung, einer Versetzung, Abordnung 
oder Aufhebung einer Abordnung wird das Tagegeld für die Zeit bis zur Ankunft 
am neuen Dienstort gewährt; im Übrigen gilt § 7. 2Das Tagegeld wird für die Zeit 
bis zum Ablauf des Ankunftstags gewährt, wenn Dienstreisende vom nächsten 
Tag an Trennungsreise oder Trennungstagegeld erhalten; daneben wird Über
nachtungsgeld gewährt. 3Bei Dienstreisen aus Anlass einer Versetzung, Abord
nung oder Aufhebung einer Abordnung wird das Tagegeld von dem Beginn des 
Abfahrtstages an gewährt, wenn für den vorhergehenden Tag Trennungsreise 
oder Trennungstagegeld gewährt wird. 4§ 11 bleibt unberührt.

(2) Bei Dienstreisen aus Anlass der Einstellung wird höchstens die Reisekos
tenvergütung gewährt, die bei einer Dienstreise vom Wohnort zum Dienstort 
zustünde.

(3) Bei einer Dienstreise nach dem Wohnort wird für die Dauer des Aufenthalts 
an diesem Ort kein Tage und Übernachtungsgeld gewährt; notwendige Ausla
gen werden wie bei einem Dienstgang (§ 13) erstattet.

(4) 1Übernachten Dienstreisende in ihrer außerhalb des Geschäftsorts 
gelegenen Wohnung, so wird kein Übernachtungsgeld gewährt, die Vergütung 
nach § 10 Absatz 1 wird um 35 v.H. gekürzt. 2Für volle Kalendertage des Auf
enthalts am Wohnort wird kein Tagegeld und keine Vergütung nach § 10 Absatz 
1 gewährt. 3Die notwendigen Auslagen für die Fahrten zwischen dem Ge
schäftsort und dem Wohnort (§§ 5 und 6) werden bis zur Höhe der nach den 
Sätzen 1 und 2 eingesparten Beträge erstattet.
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(5) Wer eine Dienstreise als Beisitzerin/Beisitzer eines kirchlichen Arbeitsge
richts ausführt, wird für die Fahrkostenerstattung Beschäftigten der übrigen 
Entgeltgruppen im Sinn des § 5 Absatz 1 Satz 1 gleichgestellt.

§ 15
Verbindung von Dienstreisen mit privaten Reisen

(1) 1Wird eine Dienstreise mit einer privaten Reise verbunden, ist die Reisekos
tenvergütung so zu bemessen, als wäre nur die Dienstreise durchgeführt wor
den. 2Die Reisekostenvergütung darf die nach dem tatsächlichen Reiseverlauf 
entstandenen Kosten nicht übersteigen.

(2) 1Ist der Antritt einer Dienstreise vom Urlaubsort aus angeordnet oder ge
nehmigt worden, gilt der Urlaubsort als Ausgangsort der Dienstreise. 2Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 3Ist die Dienstreise erst nach dem Ende des Urlaubs 
anzutreten, wird Reisekostenvergütung vom Urlaubsort zum Geschäftsort und 
vom Geschäftsort zum Dienstort oder zur Wohnung (§ 7) gewährt. 4Auf den sich 
nach Satz 3 ergebenden Fahrkostenersatz werden Fahrkosten für die kürzeste 
Reisestrecke vom letzten Urlaubsort zum Dienstort oder zur Wohnung ange
rechnet.

(3) 1Wird aus dienstlichen Gründen die vorzeitige Beendigung eines Urlaubs 
angeordnet, wird für die Rückreise vom letzten Urlaubsort zum Dienstort oder 
zur Wohnung (§ 7) Reisekostenvergütung gewährt. 2Sonstige Aufwendungen 
der Dienstreisenden und der sie begleitenden Personen, die durch die vorzeiti
ge Beendigung eines Urlaubs verursacht worden sind, werden in angemesse
nem Umfang erstattet. 3Für die Urlaubsreise angefallene Fahrkosten der Dienst
reisenden und der sie begleitenden Personen können im Verhältnis des auf 
Grund der vorzeitigen Urlaubsbeendigung nicht ausgenutzten Teils des Urlaubs 
erstattet werden.

§ 16
Zwischendienstreisen

1Zwischendienstreisen sind Reisen zur Erledigung von Dienstgeschäften außer
halb des Dienstreisegeschäftsortes, die von diesem Ort aus angetreten und an 
ihm wieder beendet werden. 2Durch Zwischendienstreisen werden weder die 
Dienstreise noch der Aufenthalt an demselben auswärtigen Geschäftsort im 
Sinn des § 10 unterbrochen. 3Ist eine Übernachtung außerhalb des Dienstreise
geschäftsorts oder des Wohnorts notwendig, werden neben dem Übernach
tungsgeld die notwendigen Auslagen für das Beibehalten der Unterkunft am 
bisherigen Geschäftsort nach Maßgabe der §§ 9 und 10 erstattet.
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§ 17
Erkrankung während einer Dienstreise

1Ist bei einer Erkrankung eine Rückkehr in die Wohnung nicht möglich, wird die 
Reisekostenvergütung weitergewährt. 2Bei Aufnahme in ein Krankenhaus wird 
für jeden vollen Kalendertag des Krankenhausaufenthalts nur Ersatz der not
wendigen Auslagen für das Beibehalten der Unterkunft am Geschäftsort nach 
Maßgabe der §§ 9 und 10 gewährt. 3Für eine Besuchsreise einer/eines Ange
hörigen aus Anlass einer durch ärztliche Bescheinigung nachgewiesenen 
schweren Erkrankung der Berechtigten kann eine Reisebeihilfe in sinngemäßer 
Anwendung der trennungsgeldrechtlichen Vorschriften (§ 23) gewährt werden.

§ 18
Aufwandsvergütung

1Dienstreisende, denen erfahrungsgemäß geringere Aufwendungen für Ver
pflegung oder Unterkunft als allgemein entstehen, erhalten nach näherer 
 Bestimmung der obersten Dienstbehörde an Stelle der Reisekostenvergütung 
im Sinn des § 4 Nummern 3 bis 5 und 7 entsprechend den notwendigen Mehr
auslagen eine Aufwandsvergütung. 2Die Aufwandsvergütung kann auch nach 
Stundensätzen gewährt werden.
Protokollnotiz zu § 18:
Siehe Protokollnotiz zu § 6 Absatz 4.

§ 19
Pauschvergütung

Die oberste Dienstbehörde kann bei regelmäßigen oder gleichartigen Dienstrei
sen oder Dienstgängen an Stelle der Reisekostenvergütung im Sinn des § 4 
Nummern 1 bis 8 oder Teilen davon eine Pauschvergütung gewähren, die nach 
dem Durchschnitt der in einem bestimmten Zeitraum sonst anfallenden Einzel
vergütungen zu bemessen ist.
Protokollnotiz zu § 19:
Siehe Protokollnotiz zu § 6 Absatz 4.
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§ 20
Erstattung der Auslagen für Reisevorbereitungen 

 und bei vorzeitiger Beendigung des Dienstgeschäfts

Wird eine Dienstreise oder ein Dienstgang aus Gründen, die die/der Dienstrei
sende nicht zu vertreten hat, nicht ausgeführt oder vorzeitig beendet, so wer
den die durch die Vorbereitung oder die vorzeitige Beendigung entstandenen 
notwendigen Auslagen erstattet.

§ 21
(frei)

§ 22
(frei)

Abschnitt III
Trennungsgeld und Erstattung von Auslagen

 bei Reisen aus besonderem Anlass

§ 23
Trennungsgeld

(1)  Beschäftigte, die an einen Ort außerhalb des Dienst oder Wohnorts ohne 
Zusage der Umzugskostenvergütung abgeordnet werden, erhalten für die ihnen 
dadurch entstehenden notwendigen Auslagen unter Berücksichtigung der 
häuslichen Ersparnis ein Trennungsgeld nach Maßgabe der Verordnung über 
das Trennungsgeld der Beamten und Richter (Bayerischen Trennungsgeldver
ordnung – BayTGV).
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§ 24
Erstattung von Auslagen bei Reisen aus besonderem Anlass

(1)  1Bei Reisen zum Zweck der Aus oder Fortbildung können erstattet werden:

1.  75 v.H. des Tagegeldes nach § 8,

2.  die entstandenen notwendigen Übernachtungskosten nach § 9,

3.  Fahrkosten nach § 5 Absatz 1 bis zu dem Betrag, der Dienstreisenden der 
Entgeltgruppe 7 bzw. S 5 (Besoldungsgruppe A 7) zu erstatten wäre,

4.  75 v.H. der Wegstrecken und Mitnahmeentschädigung nach § 6 und

5.  die entstandenen notwendigen Nebenkosten nach § 12.

2Findet die Veranstaltung am Dienst oder Wohnort statt, werden nur die not
wendigen Fahrkosten und Nebenkosten erstattet. 3Im Übrigen gilt Abschnitt II 
dieser Ordnung entsprechend.

(2)  Der Arbeitgeber kann mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in be
sonderen Fällen Auslagenerstattung wie bei Dienstreisen gewähren.
Protokollnotiz zu § 24 Absatz 2:
Siehe Protokollnotiz zu § 6 Absatz 4.

(3)  Absatz 1 gilt entsprechend bei Reisen zum Ablegen von vorgeschriebenen 
Qualifikationsprüfungen.

(4)  Für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Dienststätte aus beson
derem dienstlichem Anlass können die entstandenen notwendigen Fahrkosten 
erstattet werden.
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Abschnitt IV
Schlussvorschriften

§ 25
(frei)

§ 26
(frei)

§ 27
Verweisungen

Ist im Arbeitsvertragsrecht der Bayerischen (Erz)Diözesen auf Vorschriften und 
Bezeichnungen Bezug genommen, die nach dieser Ordnung nicht mehr gelten, 
so treten an ihre Stelle die entsprechenden Vorschriften und Bezeichnungen 
dieser Ordnung.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt zum 1. Januar 2016 in Kraft.

Universal Medien GmbH, Geretsrieder Str. 10, 81379 München 
Auflage 13.000


